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Beschluss Nr.7 /2023 
 

Am 20.12.2023 um 15.00 Uhr 

 

hat sich der Schulrat der Fachschule Dietenheim auf  Grund einer formellen Einladung der Vorsitzenden zu 

einer Sitzung eingefunden. 

 

 
Anwesend: 

Direktorin 

 

Aschbacher Gertraud 
 

ElternvertreterIn Verena Anranter, Florian Mair 

Lehrervertreter 
SchülvertreterIn* 

Gasser Martin, Hitthaler Elisabeth, Oberleiter Martin, Pfeifhofer Katharina 
Entschuldigt: Fink Verena, entschuldigt: Nadia Matzler 

Vertreterin Verwaltung Erardi Angelika  

Anwesend ohne Stimmrecht     Nussbaumer Gertrud (primo collaboratore), Laner Leiter Devid (Heimleiter) 
 
* nicht volljährige Mitglieder: Stimmrecht nur bei nicht finanztechnischen Abstimmungen  

 

 

 

Genehmigung des Teil C des Dreijahresplanes des Bildungsangebotes 2021-22 bis 2023-24 
 

 
  
Nach Einsichtnahme 
 

- in das Landesgesetz Nr. 40 vom 12.11.1992, in geltender Fassung (Ordnung der Berufsbildung);  

- in das Landesgesetz Nr. 11 vom 24.09.2010, in geltender Fassung (Die Oberstufe des  
Bildungssystems des Landes Südtirol); 

- in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 22 vom 16.08.2018 (Durchführungsverordnung über die 
Autonomie und die Mitgestaltung in den Schulen der Berufsbildung) und in besonderem in Artikel 4, 
Dreijahresplan des Bildungsangebotes; 

- in die geltende Satzung (Beschluss des Schulrates Nr. 3 vom 28.04.2021); 

 

 

nach Feststellung 

 
- dass der Schulrat den Dreijahresplanes des Bildungsangebotes 2021-22 bis 2023-24 mit Beschluss 

Nr. 6 vom 21.12.2021 genehmigt hat; 

- festgestellt, dass der Teil C des Dreijahresplanes des Bildungsangebotes jährlich erneuert werden 

muss; 

- dass der Schulrat beschlussfähig ist;  

 

 
wird vom Schulrat mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinheit 
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b e s c h l o s s e n 
 
 

- den Teil C des Dreijahresplanes des Bildungsangebotes 2021-22 bis 2023-24 zu genehmigen; 

 
- den Dreijahresplan des Bildungsangebotes 2021-22 bis 2023-24 mit dem beschlossenen Teil C an 

der Anschlagtafel der Schule und auf  der Internetseite der Schule zu veröf fentlichen;  

 
 

Der Teil C des Dreijahresplanes des Bildungsangebotes 2021-22 bis 2023-24 ist integrierender Bestandteil 
dieses Beschlusses und wird als Anlage beigelegt. 

 
 

Gelesen, genehmigt und gefertigt 

 
 

Die Vorsitzende 
Aschbacher Gertraud 

(mit digitaler Unterschrif t unterzeichnet) 
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